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NOTIZEN [DES NACHLASSVERWALTERSBEAT' II . ZURLAUBEN ZUM STREIT

MIT ANNA ELISABETH WALLIER WEGEN DER HINTERLASSENSCHAFT
IHRES GATTEN HEINRICHS I . ZURLAUBEN]

1
"Das luth ehebrieffs [von 1642 ] Jro ein Khindtstheil gebüren Solle , so da

wäre nach Jezigem fahl by den drüwen Khindem [Anna Maria , Maria

Magdalena und Maria Theresia  Zurlauben ] der vierte

theil.

Nun kan man aber hiesigem [ zugerischen ] Rechten nach nit Erben ehe und befor

die schulden bezalt syen.

Jtem auch ist nit ze wüssen was und wyevil Jro undt den Khindem gebüre bis

man ein Rechnung und Verzeichnus der schulden und widerschulden und der gant-

zen Verlassenschafft haben werde.
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Derohalben solle man das angefangene inventarium absolvieren.

Die Schulden und widerschulden beschryben.

Sy einmal fortschalten undt der schulden Red und Andtwort geben solle . Dar¬

nach ordenliche Rechnung erscheinen , damit man säche , was Jro und den Khin¬

dem überplibe.

Den Ehebrieff heüschen und die Rechnung us Frankhrych [ gemeint der sich seit



Heinrichs I . Ableben im Besitze von Heinrich  II . Zurlauben befindli¬

chen Gardekompagnie ].

. . . [Nachfragen ] , Ob Jemalen beschächen dass frembde mehr gwalt als Nechste
bluotsverwante haben sollen.

Dass lyb und guot Jro vertestamentiert sye ist nit wahr.

Ohne Zwyffel den bystendem [ den Vögteyi Hans Arnold Stocklin  und

Oswald K o l i n ] die Unwahrheit vorgeben. . ..

Unsem Rechten gantz zuowider die Khinder zuo Erben.

Jn guetigkheit zwahr Jro die Khinder sambt dem guot verthruwen wellen.

Der Bruoder [ Heinrich I . ] hat mier auch befolchen Jch solle der khinder Vater

syn und helffen.

Nota . Ob wir nit befuegt unsers Vomemens . Erstlich erkhennen lassen ob nit

billich dass wo Nechst Verwandte sollen ein wüssenschafft haben : das rmuos

vorgahn.

Jtem protestieren der costen us Jrem guot zu duon nit us der Khindem die

unschuldig . . . .

Jtem unser Recht ist das die Khinder einander Erben und nit die Muoter die

Khinder.

Disen Verstandt und willen hat der Bruoder by wytem nit gehabt.
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Mag den ehebrieff und anders nit erlangen . "

1) S . MsZF 35 II 92 - 95 2) s . AH 58/177
3 ) Es folgen noch weitere Notizen zu diesem Thema, die jedoch keine neuen

Sachverhalte aufzeigen.

m  58 , 179 und 184


	[Seite]
	[Seite]

